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AUS RHEINHESSEN UND DER PFAL Z

Tierärztliche Gebührenordnung 
und Tierseuchenlage im Fokus 
Ausschuss Tierische Produktion tagte in Bekond

Ende November fand die Ausschusssitzung Tierische Produktion –
Zucht, Haltung, Fütterung und Gesundheit – an der neuen Dienst-
stelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) in Bekond 
statt. 30 Mitglieder nahmen an der ersten Sitzung unter neuer Leitung 
teil. 

Der Ausschussvorsitzende Ste-
fan Fiedler begrüßte die anwe-
senden Ausschussmitglieder und 
gab einen Überblick über die 
Themen, die an diesem Tag an-
standen. Zum ersten Tagesord-
nungspunkt „Tierärztliche Ge-
bührenordnung“ konnte der 
Präsident der Landestierärzte-
kammer, Dr. Rainer Schneichel 
als Referent gewonnen werden. 
Die Gebührenordnung für Tier-
ärzte (GOT) ist seit November 
2022 die Grundlage für die Ab-
rechnung tierärztlicher Leistun-
gen. Eine Anpassung der GOT 
lässt sich durch die steigenden 
Kosten für moderne Diagnostik, 
Technik, Energie, Fortbildungen 
und Personal in den Tierarztpra-
xen argumentieren. 

Versorgung durch Tierärzte 
muss sichergestellt werden

Die GOT soll zu einer lang-
fristigen und flächendeckenden 
tierärztlichen Tätigkeit beitra-
gen. Dennoch waren sich alle 
Teilnehmer in der anschließen-
den Diskussion einig, dass ein 
Engpass von Tierärzten, gerade 

im ländlichen Raum, längst be-
steht. Dies kann zukünftig tier-
schutzrechtlich ein Problem 
werden, wenn die Versorgung 
durch einen Tierarzt nicht mehr 
sichergestellt ist. Es kristallisier-
te sich ebenfalls heraus, dass das 
Image der Landwirtschaft bereits 
bei den Studenten der Veterinär-
medizin schlecht ist und viele in 
den Kleintierbereich abwandern. 
Auch der Bürokratiewahnsinn 
belastet die Tierärzte und deren 
Nachfolger immer mehr, wo-
durch sich weniger junge Leute 
für diesen Weg entscheiden. 
Hier muss dringend eine Entlas-
tung erfolgen, waren sich die 
Ausschussmitglieder einig. Im 
Rahmen der Gebührenordnung 
besteht für die landwirtschaftli-
chen Betriebe die Möglichkeit, 
Betreuungsverträge abzuschlie-
ßen. Die Verträge erstrecken sich 
nur für die langfristige Betreu-
ung geschlossener Tierbestände 
und dort können nur regelmäßi-
ge Untersuchungen, wie etwa 
Trächtigkeitsuntersuchungen 
und Impfungen, abweichend ge-
regelt werden. Als weitere Vor-
aussetzung gilt, dass dieser Ver-

trag in schriftlicher Form 
vorliegt und vor der Leistung 
abgeschlossen wurde. So können 
Betriebe, die beispielsweise für 
die Trächtigkeitsuntersuchungen 
alle Tiere fixiert haben und alles 
gut vorbereitet haben, über die 
zeitliche Abrechnung belohnt 
werden. Dies muss aber vorab 
zwischen Betrieb und Tierarzt 
vereinbart sein. 

Große Verluste durch 
Blauzungenkrankheit

Im weiteren Verlauf stand das 
Thema Blauzungenkrankheit auf 
der Agenda. Die virale Infekti-
onskrankheit überraschte in die-
sem Jahr die Tierhalter und  
stellte sie vor enorme Herausfor-
derungen und ökonomische Ver-
luste. Nur durch eine flächende-
ckende Impfung kann das 
Blauzungenvirus effektiv be-
kämpft und der Erkrankung vor-
gebeugt werden, appellierte der 
Referent Dr. Rainer Schneichel 
an die Ausschussmitglieder. 
Hohe Verluste und drastische 
Leistungseinbußen bei den Tie-
ren sind nur zwei Argumente, die 
dafür sprechen, dass die Impfung 
sich auch aus finanzieller Sicht 
lohnt. Aber auch aus Sicht des 
Tierwohls und des Tierschutzes 
kann nur zur Impfung geraten 
werden. Betriebe, die im Som-
mer oder Herbst bereits zweimal 
geimpft haben, sollten im Früh-
jahr wieder nachimpfen, sodass 
vor dem Gnitzenflug die Immu-
nität stabil ist. Dabei sollte neben 
BTV3 die Varianten BTV4 und 
BTV8 nicht vernachlässigt wer-
den, welche wieder aus dem Sü-
den auf dem Vormarsch sind. 
Der Impfstoff gegen BTV3 ist 
weiterhin gestattet. Betriebe, die 
bisher noch nicht geimpft haben, 
sollten die zweimalige Applika-
tion vor dem Frühjahr durchge-
führt haben. 

Seuchenlage weiterhin 
herausfordernd 

Dr. Charlotte Kempf vom Mi-
nisterium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie und Mobilität gab 
einen Überblick über die aktuel-
le Tierseuchenlage in Rhein-
land-Pfalz. Die Herausforderun-
gen durch unterschiedliche 
Krankheiten wie etwa Blauzunge 
und Afrikanische Schweinepest 
sind in Rheinland-Pfalz groß. In 
der Bekämpfung der Afrikani-

schen Schweinepest (ASP) steht 
Rheinland-Pfalz in enger Zu-
sammenarbeit mit Hessen. Ein 
erster kleiner Erfolg konnte ver-
zeichnet werden, in dem die 
Sperrzonen in RLP verkleinert 
werden konnten. Die ASP-Maß-
nahmen bestehen aus intensiven 
Kadaversuchen mit Kadaver-
suchhunden, Drohnenbeflie-
gung, Culling-Projekten, Errich-
tung von ASP-Schutzzäunen und 
Öffentlichkeitsarbeit. Gerade die 
Sprunginfektion in Brandenburg 
verdeutlicht wieder, dass meist 
der Mensch selbst an einer Ver-
schleppung der Infektion betei-
ligt ist, sodass hier viel Aufklä-
rungsarbeit zum Beispiel bei 
Erntehelfern geleistet werden 
muss. Ergänzend zur Blauzun-
genkrankheit sprach Charlotte 
Kempf bei BTV3 von einer 
schweren Klinik und empfahl als 
Schutz vor schweren Verläufen 
die Impfung. Auch Schafe und 
Ziegen sollten durch eine zwei-
malige Applikation im Abstand 
von drei bis vier Wochen grun-
dimmunisiert werden. Es gibt 
einen Impfzuschuss durch das 
Land und durch die Tierseu-
chenkasse RLP, den die Tierhal-
ter nutzen sollen. Der neue Sero-
typ BTV12 wurde aktuell in den 
Niederlanden entdeckt. Die 
Gefahr der Einschleppung nach 
Deutschland besteht. Bislang 
gibt es aber keinen Impfstoff ge-
gen BTV-12.

Geflügelkasse startet in 
RLP ab Januar 2025

Im Nachfolgenden berichte-
ten Stefan Fiedler, Vorsitzender, 
und Christiane Reif-Lanser, Ge-
schäftsführerin des Ausschusses, 
über aktuelle Themen aus der 
Tierproduktion. Hier ging es um 
die Schlachtstättensituation in 
Rheinland-Pfalz, die Änderung 
der GfE-Empfehlung zur Ener-
gie- und Nährstoffversorgung 
von Milchkühen und die Fleisch-
hygienegebühren. Dr. Heidrun 
Mengel, Geschäftsführerin der 
Tierseuchenkasse RLP, infor-
mierte, dass die Vorarbeiten zur 
Einrichtung einer Tierseuchen-
kasse für Geflügel in RLP gut 
vorangeschritten sind und die 
Geflügelkasse voraussichtlich 
zum 1. Januar 2025 starten wird. 
Mit dem Versand der Meldebö-
gen ist Ende Dezember 2024 zu 
rechnen.  Christiane Reif-Lanser,

Referatsleiterin Tierproduktion 

Der bereits bestehende Engpass an Tierärzten kann gerade im ländlichen 
Raum zukünftig tierschutzrechtlich ein Problem werden.  Foto: Landpixel


